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l.

Allgemeine Vorschriften

Sl
Firma, SMx

1.1 Die Gesellschaft führt die Firma

Blo-GateAG

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Nümbers.

S2
Gegeiwtand des Unternehmen»

2, 1 Geflenstond des Unternehmens der Gesellschaft ist die Forschung, Entwtek-

(ung Heretellung und der Vertrieb von Materialien, Oberflächen und Verfah-
ran Insbesondere von Blo-Matertalten und biotechnischen VerfBhren. auch

för den phamazeuBschen und kosmetischen Bereich, die Errichtung und der

Betrieb eines Prüfungsfabore zur Qualltätssteharung und Screenlng antl-

infektiver Materialien, die biologische Opömlerung von Werkstoffoberflächen,

Testen von Oberflächen auf deren btotoflische Bgensäiaften, Edtwtoktung
von Produkten m» optimierter mlkrostrukturierter und/oder nanostrukturierter

Werkstoffoberfläche für den Einsatz in Medizin und Technik, Entwicklung
und Vertrieb von neuen Hygteneprodukten- wie z. B. Windeln oder Bnlagen.

und neuen Beschichtungen wie z. B. Farbe, Lacke und Sprays • und Handel

mit Produkten, die den vorgenannten Zwecken der medizinischen Technik

und des Labomesens zu dienen bestimmt c?nd, insbesondere von anti-

infektlven Materialien.
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2.2 Die Gesellschaft ist berechtißt, alle Geschäfte vorzunehmen, die für die Er-

reichung des Gesellschaftszwecks dienlich sich und/oder fleeignet erschei-

nen und diesen unmittelbar oder mtttelbar fördern.

2.3 Die GeseKschaft kann Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer

Firma oder Tochtefgeseilschaften, jeweils im In- und Ausland emchten, auf-

heben oder veräüaem. Unternehmen o<ter Beteiligungen an solchen ganz

oder teilweise erwerben oder veräußern, Joinl Ventures oder Kooperationen

mit anderen Unternehmen eingehen oder beenden, Unternehmen pachten

oder verpachten, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, Unterneh.

mensverträge oder ähnliche Verträge, Insbesondere Interessen-, Gemein-

Schafts-, GeschSftsbesorgyngs- oder Betriebsführunosverträge m{t anderen

Unternehmen schließen oder beenden oder sich aufdenpwerb, die Verwal-
tung oder Veröußerunß von Beteiligungen beschrenken oder deren Ge-

schäftsfßhrung, die Vertretung sowie die Verwaltung von in- und ausländi-

sehen Unternehmen - übernehmen. Die Gesellschaft Ist auch berechtigt, (h-

ren Betrieb flanz oder telhvelse h Beteillgungsuntemehmen suszuglledem

und jeweils ganz oder teilweise Hoüingfunktlonen sowie die Leitung einer

UntemehmensQruppe, die im Rahmen der vorbezeichnelen Ziffern tätig ist,

zu übernehmen. Die vorgenannten Maßnahmen gelten insbesondere auch (n

Bezug auf solche Unternehmen, die ganz oder teilweise den gleichen oder

einen ähnlfchen Gaschäflsgegenstand wfe die Gesellschaft haben.

§3
Bekanntmachungen

3. 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur durch Veröffentlichung

im elektronischen Bundesanzeiger (Gesellschaftsblätter), soweit nicht durch

des GesetE im Einzelfall zwingend etwas anderes bestimmt ist, insbesondere

gegebenenfalls weitere Veröffenflfchungsmedien vorgeschrieben sind.

Die Gesellschaft veröffentlicht Ihre Bekanntmachung auch auf der finnenei-

genen Web-Seite, wobei es für die Bekanntmachung, die nach Gesetz und /



oder Satzun® in den Gesetlschsfteblättern veröffenülch werden müssen

(PfUchlbekanntmachuns), nur auf die VerWßnWchung im etektronfechen

Bundesanzwjger ankommt

3.2 Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapfere der Gesejlschafl

können euch (m Wege der OBtenfemflberüagung übermittelt wenden.

u,

Grün undAhtten

s<
Höh®

4.1 Des Grundkapital der Gewltf IwWigt

EÜR 9.243. 691, 00

(h Worten: . neun Millionen zweihundertdreiundvierzig»
tausendsechshunderteinundneuzig Büro)

Es ist eingeteilt in 9. 243. 691 Stück auf den Inhaber
lautende Stückaktien.

4.2 Dte Slöckaktten tauten auf den Inhaber.

4.8 Bei AuKßBbe neuer Aktten kann der Besinn der Gewinnbetelliounfl abwel.
cshend von S COAbs. 2 AktG festgwetet werden. Ote Form der Akttonurittm.
den. der GewtnnanteKs. und Emeuwuneeuhelne setzt der Vtontond m« Zu.

cfimmuno des Aufetehtsrats fest. Das ßtetoh gBt <Dr Schuldverechrefbungen
und Zbwchefne.

4.4 Dfe Geeellschaft kann Einzelfllrtien Banz oder teKwefee In Akttenurkunden

attwnmenfessen. die eine Mehrzahl von Aküen wrbrtefen (Sammeturkun.

den).
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4. 5 Soweit Sammelurkunden über Aktien der Gesellschaft ausgestellt werden, ist ein Anspruch
der Aktionäre aufEinzelverbriefüng ausgeschlossen.

4.6 Der Vorstand ist bis zum 15. Juni 2028 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 3. 361. 343 neuen, auf den
Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3. 361. 343, 00 zu erhöhen
(„Genehmigtes Kapital 2023"). Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären
zum Bezug (auch im Wege des mittelbaren Bezugs gemäß 186 Abs. 5 Satz l AktG)
anzubieten.

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen;

b) um Aktien an Arbeitnehmer und/oder Mitglieder der Geschäfitsführung der
Gesellschaft und/oder ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaften zu

begeben;

c) bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und
der rechnerische Anteil der unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 186 Abs. 3

Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien am Grundkapital insgesamt 10 Prozent des
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese
Begrenzung auf 10 Prozent des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die (i)
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in

direkter oder entsprechender Anwendung des 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben
oder veräußert werden und die (ii) zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten
ausgegeben werden bzw. ausgegeben werden können oder müssen, sofern die
Schuldverschreibungen nach dem Wirksamwerden dieser Ermächtigung in

entsprechender An-



Wendung des 186 Abs. 3 Satz 4

AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden;

d) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke des (auch mittelbaren)
Erwerbs von Unternehmen, Untemehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder

von sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von

Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre
Konzemgesellschaften;

e) soweit es erforderlich ist, um Inhabern und/oder Gläubigem von

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs-
oder Optionspflichten, die von der Bio-Gate AG oder ihren unmittelbaren oder

mittelbaren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden oder noch werden, ein
Bezugsrecht auf neue Stückaktien der Bio-Gate AG in dem Umfang zu gewähren, wie

es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der
Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustehen würde.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital
2023 festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
anzupassen.

4.7 „(Entfallen. )"

4. 8 „(Entfallen. )"

4.9 „(Entfallen. )"

4. 10 „(Entfallen. )"



8

4. 11 „(Entfalten. )"

4. 12.(EntfaUen. )'>

4. 13 (Entfallen.)

4. 14(EntfaBen.)

4. 15Dfls Grundkapital ist um bis zu EUR 26.406,00 durch Ausgabe von bis zu

26.406 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht {Bedingtes

Kapital IX). Die neuen Aktfen nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, für
das zum Zeitpunkt der Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptvereamm-

(ung Ober die Gewinnverwendung ßefessl wurde, am Gewinn teil Die be-
dfrigte Kepftäterhöhung dient ausschließlteh der ErfüKunfl von Bezugsrechten

(Aktaenoptfonen). die aufgrund der Ermächtigung der Hsuptvercammlung <ter

Gesellschaft vom 9. Juni 2016, geändert durch den BescWuss der Hauptwr-

sammluns wm 3. Juli 2020 scww den Beschluss der Hauptversammking

vom 30. Mai 2022 gewährt (werden. Die bedingte Kaptolerhöhung wrd nur

(nsoweit durchgeführt, wie dte Inhaber der Bezygsrechte, die Im Rahmen des

.
Bto-Gate Aktjenopttonsprogramms 20161

' begeben wenfen. von Ihrem Recht

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

Umfang der Kapfta»ertiöhung aus dem Bedingten Kapital IX anzupassen.

. 16 Das Grundkapital is( um bis zu EUR 216.050.00 durch Ausgabe von bis zu

216.050 auf den Inhaber lautenden Stückaktfen beding! erhöht (Bedingtes

Kapital 2020). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres,

für das zum Zeitpunkt der Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptvereamm-

•ung über die Gewinnverwendung flefesst wurds, am Gewinn teil. Die be-

dingte Kapftaterhöhung dient ausschteßlwh cter ErfölhLinB von Bezugsrechten

(Aktfenoplionen), dte aufgrund der Ermächtigung der Hauptvereammlung der

Gesellschaft vom 8. Juni 2016. geändert durch den Beschluss der Hauptver-

Sammlung vom 30. Mal 2022 gewährt werden. Dte bedjngte Kapltalerhöhung

wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im
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Rahmen des „Bi'o-Gflte Aktienoptlonsprogramms 2020" begeben werden,

von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Geseltechsft Gebirauch machen.

Der Aufelchterat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

Umfang der Kepltaterhöhung aus dem. Bedingten Kapftaf 2020 anzupassen.

4. 170a5 Grundkapital tet um bis zu EUR 3,055.766,00 bedingt erhöht (Bedingtes

Kapital 2022/1). Die bedingte Kspltelerhöhung wird nur Insoweit durchgeführt,

a) die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von WandKingsrechten oder
Opäonsscheinen, dte den von der Bfo-Gate AG oder (teren unmitteUba-
ren oder mittelbaren MehrheitsbßtslHgungsgesellech^ften airfgrund des

Ermächtlßungsbeschluesee der Hauptveraaimiluog vom 30. Mai 2022
bis zum 28. Mal 2027 auszugebenden Wandel- und Opfionsschyldver-

Schreibungen beigefügt »ind. von »wen Wandlunss- bzw. Optlonsrechten
Gebrauch machen, oder

b) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber beziehungsweise Gläubifier der
von der Bio-Gate AG oder deren unmlttetbaren oder mittelbaren Mehr-

hettsbeteiliiiuneeeeseflschaften aufgrund des Ermächtlgungsbeechlus-

ses der Hauptversammlung vom 30. Mai 2022 bfs zum 29. Mai 2027

auszugebenden Wandelschutdverechrelbungen Ihrer Pflicht zur Wand.
lung nachkommen und von der Geseftechaft nicht andere ErfuUungsfor-
men zur Bedienung eingesetzt werden.

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie

durch Ausübunfi von Wandlunßs- beziehungsweise Optionsrechten oder

durch Erfüllunfl vonWandlunflspfSchten entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung ctes Aufelchterats dte weite-

ren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitaterhöhung festzusel-

zen.
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Der Aufeichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

Umfang der Kapltelerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2022/1 zu ändern.

Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnirtzung der Ermächtigung zur

Ausgabe von Wanctet-/0ptionssdiuldver$chrelbungen nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist sowie für den Fall der Ntehteusnukung des Bedingten Kapi-

tals 2022/t nach Ablauf sämtlicher Wandlungs-/0ptionsfristen,

4. 16 Das GrundkepBal ist um bis zu EUR 521. 485,00 durch Ausgabe von bis zu

521.485 auf den Inhaber lautenden Stöckaktien bedingt erhöht (Bedingtes

Kapital 2022/11). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres,

für das zum Zeitpunkt der Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversamm-

hing über die Gewinnverwendung gefasst wurde, am Gewinn teil, Die be-

dingte Kepilalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten

(Aktienoptionen), die aufgrund der Ermächtigung der Hauph/eresmmtuns der

Geseflschaft vom $0. Mal 2022 gewährt werden. Die bedingte KapHalerhö-

hung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die

im Rahmen des „Bio-Gate Aktienoptionsprogramms 2022" begeben werden.

von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem

Umfang der Kapitateriiöhung aus dem Bedingten Kapital 2022/11 anzupas-

sen.

DI.

Varfassunfi und Verwaltung der Gesellschaft

SS
Organe

Organe der Gesellschaft sind:

a) der Vorstand,

b) der Aufeichtsrat.

c) die Hauptversammlung.
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(V.
DerVoretend

§6
Zusammenseteung des Vorstands

6. 1 Der Vorstand besieht aus einer oder mehwren Personen. Der Vorstand kann

auch dann aus einer Pereon bestehen, wenn das Grundkapital € 3 Mjo.

übersteigt,

6.2 Die Bestellung von Bteffvertretenden Mttglfedem des Vorstandes ist zulässig.
Diese haben in Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft nach außen die-

selben Rechte wie die ordentlichen MJtgllecfer des Voretgndes, unterliegen

Jedoch gegebenenfalls Einschränkungen In der fntemen Geschäfisführunge-

befügnls.

6. 3 Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder, bestimmt ihre Zahl, deren

Aufgabenkreis und Ihre Amtszeft, Der Aufelchtsrat kann einen Vorsitzenden

des Vorstandes sowie einen stellvertretenden VoreKzenden des Vorstandes

bestimmen.

Der Abschluss, die Änderung oäer Aufhebuns eines Anstellungsvertrages

mit dem jeweiligen Vorstandsmltgfied sowie der Widerruf der Bestellung ei-

nen VorstondmHgfJedes erfolgen durdi den Aufsfchtsrat.

3.4 Auf Verlangen des Aufslchtsretes, der mit der Mehrheit seiner Stimmen ent-

scheidet, sind Vorstandsmitgtieder verpflichtet, an den Sitzungen des Auf.

slchtsretes teilzunehmen.

S7
Geschäftsordnung und Beschtussfassung

7, 1 Ole Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-

fasst. Bei Stimmenfileichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, Im Fafle sei.
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ner Verhinderung die des sfeKvertretenden Vorstandvoreitzenden, den Aus-

schlag.

7.2 Besteht der Voretand aus mehreren Personen, gibt sich der Vorstand durch

einstimmigen Beschluß eine Geschäftsordnung, welche der Zustimmung des

Aufsfchtsrats bedarf.

GcECtriiche Vertretung dar GftfioHscheTt

8. 1 Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt. Vertritt dieses die Gesellschaft aftefn.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch

zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Voretancfsmftgiied in

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsfchtsrat kann einen

oder mehreren VoratandsmBgßedem Einzetvertretungsbefugnte erteilen und

wieder entziehen.

8.2 Im übrigen bestimmt der Aufefchtsrat die Zäh) der Mitgfieder des Vorstands.

Der Aufslchtsrst kann einen Vorsitzenden sowie einen oder mehrere steUver-

tretende Vorsitzende des Vorstandes ernennen.

8.3 Der Aufeichtsrst kann ein oder mehrere Vorstandsmitglieder - soweit recht-

lich zulässig - von den Beschränkungen des §181 BGB In den durch §112

AktG gezogenen Grenzen befreien.

8.4 Bei Rechtsgeschäften zwischen der Gesellschaft und Vorstandsmilgltedern

wird die Gesellschaft ausschließlich vom Aufeichtsrat vertreten (§112 AklG).

Beschränkung der GeschäfKführungsbefugnis

9. 1 Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Ge-

setzes, der Satzung, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen und Richt-

linfen des Aufei'chtsrates.
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9.2 Er Ist der Gesetfschaft gegenüber verpffichtet, die Beschränkungen einzuhaf-

ten, die diese Satzung oder der Aufstehtsrat aufgrund der für den Vorstand

erlassenen Geschäftsordnung für den Umfang der Geschfiftsführungsbefug-

nis festgesetzt hat oder die sich aus einem Beschluß der Hauptversammlung

nach g 118 AktG ergeben.

9,3 Der Vorstand hat dein Aufeichtsrat teufend in dem von Gesetz! festgelegten

Umfang, insbesondere nach § 90 AktG, zu berichten.

v.
DerAufslchtsrat

S M
Zusammensetzung des Aufslchtwatos, Amtetfauer

10.1 Der Aufelchterat besteht BUS drei Mitgliedern.

10.2 Soweit die Hauptvarsammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von Ihr asu

wählenden Mitglieder einen kürzeren Zeitraum beschlfeßt, werden die Auf.

sichtsratemitgttedcr bis zur Beendigung der ordentffchcn Hauptversammlung
bestellt, die über die EnBastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Be-

ginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be.

ginnt, wird nicht mttgerachnst,

10,3 Für AufslchteratsmHglfeder können ErBatzmltglteder gewsfihlt werden, die In

einer bei der Wahl festgetegfen Reihenfotge an dte Stelle vorzeitf'g susschei-

denderAufsichtsratemitelieder treten.

10.4 Wird ein Aufeichtsmftglled anstelle eines ausscheidenden Mitgliedes ge-
wählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden

Mitgliedes. Tritt ein Ersstzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so er.

lischt sein Amt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, (n der mit

efner Mehrheit, dto mtndastene drei Viertel der abgegebsnen Summen um-

faßt, ein neues AufeichtenatsmitgUed gewöhn wird, spätestens Jedoch mit Ab.

lauf derAmtBzelt des auegeschlectenen Aufslchtcrstsmltgtleds.
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10.501e MitgBeder und die Ersatzmftslieder des Aufsichterstes können (hr Amt

durch eine an den Vorsitzenden des Aufsfchtsrates, im Felle seiner Verhin-

derung an dessen Stellvertreter und stets an den Vorstand zurichtende

schriftliche Erklärunfi unter Einhaltung einer Frist von wer Wochen niederie-

gen, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederaeit. Der Vorsitzende des

Aufeichteratss und der Vorstand können nur gemeinsam einer Kürzung der

Frist zustimmen; Im Palte der Amtsnlederieguns durch den Vorsitzenden

entscheidet hierüber sein Stellvertreter.

10.60(e Hauptversammlung ist an WaWvorschfäe® für Aufsichtsratsmitglteder

nicht gebunden.

§11
Aufgaben und Befugnisse

11,1 Der Aufsichtsret hat alle Aufgaben und Rechte, dfe ihm durch das Gesetz,

die Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden.

11.2 Der Aufsichtsrat ist zu Änderungen der Satzung, soweit sie nur die Fassung

betreffen, enngchtfgt.

11. 3 Der Aufsichtsral hat zu jeder Zett das Recht, die Geschäftsführung des Vor-

stendes zu überwachen und demgemäß alle Sucher und Schriften sowie die

Vermög&nsgegenstände der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen.

11.40er Aufsichtsrat ha-t festeulegen, welche Arten von Geschfifien nur mit sei-

ner Zustimmung durch den Vorstand vorgenommen werden dürfen.

11.5 Die Mitglieder des Vorstandes sollen zu den Sitzungen des Aufsichtsrates

und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme belgezogen werden, außer

wenn es sich um die persönlichen Angelegenheiten oder Bezüge der Vor-

siandsmilglieder handelt Der Aufsichtsrat kann eine abweichende Regelung

beschKeSen.
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512
WHtonserfclärungen des Aufetehtsrates

t2. 1WJUBnsefktärunfien des Aufetehtsrats werden namens des Aufelditsrates

durch den Vorsitzenden, im-Feite seiner Verhinderung durch seinen Stellver-

freier abgegeben. Entsprechendes gilt für die Entgegennahme von ErklSrun-

gen, dte an den Aufsichtsrat gerichtet 5fnd.

12.2 Ständiger Vertreter des Aufeichterete gegenüber Dritten, (nsbesorutere ge-

genflber Gerichten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand ist der
Aufctohtsratsvorsttzende, Im Fette seiner Verhinderung, dessen SteKvertre-

ter.

Il

§13
Der Vorsitzende des Aufsfehtsntes und sein Stelhwrtreter

13.1 Der Aufslchtsrat wählt BUS seiner Mttt® einen Vorsitzenden und einen Stetl-

Vertreter. Die Wahl erfolgt tm Anschluß an dte Hauptversfimmlung, h der die

von der Hauptvereammlung zu wählenden Aufsichtsratsmltgtjeder besteBt
worden sind, In einer ohne besondere Einberufung stattfindenden SHzung.

(n dieser Sitzung wählt der Aufefchtsrat mK der Mehrheit seiner Mitglieder für

die Dauer seiner Amtszeit unter dem Voreltz des an Lebensjahren ältesten

Aufclchtsratemftfllieds aus seiner MWe den Vorsitzenden und seinen Steti-

Vertreter.

Bei Stimmgtefchheit entscheidet das Los.

13.2 Scheidet der VoreHzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf seiner Amtszeit

aus. so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche

Affrtsze» des Ausgeschtederten voraajnehmen.

13. 3 Sind der Vorsitzende und dessen Stelh/ertreter an der Ausübung ihrer Ob-

(fegenherten verhindert, so hat diese Obliegenheit für die Dauer der Verhln-

derung das an Lebensjahren älteste Aufeichtsratsmitglied ai übernehmen.
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S M
Geschaftsordnuofl

14. 1 Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

14.20er Aufsichtsret kann sich bei der Wshmehmung seiner Aufgaben der Un-

terstüteung sachvsrständiger Personen bedienen. Er kann zu seinen Sitzun-

gen Sachverständige und Auskunftspersonen zur Beratung ober einzelne

Gegenstände hinzuziehen. Ob solche Personen befzuzlehen sind, entschei-

det der Aufsichtsral m» der Mehrheit seiner Stimmen.

§15
Einberufung

15. 1 Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden - vorbehaltlich der Regelung des

§110 Abs. 2 AklG - durch den Vorsitzenden, im Falte seiner Verhinderung

durch seinen Stellvertreter, mit einer Frist von vierzehn Kalendertagen

schriftlich, fernmündlich oder mittels sonstiger Tetekommunikation (z. B. Te-

lefsix oder Email) einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag

der Absendyng der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet.

In drinsenden Fällen kann der Vorsitzende dfe Frist bis auf drei Tage abkür-

zen,

15.2 Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und

Beschtußvorschlgge zu übermitteln. Hat ein Aufsfchtsratsmftgliecf oder der

Vorstand den Aufsichtsrat einberufen, so hat dies unter Mitteilung des Ssch-

verhalte und der Angabe einer Tagesordnung zu erfolgen.

§16
Beschluftfassunß

16. 1 Die Beschlüsse des Aufeichlsrates werden in oder außerhalb von Sitzungen

gefaßt Schriftliche, (etegrafische (etefonfsche, femschriftfiche oder mit Hitfe

sonstiger Mittel der Telekommunikation und Datenübertragung (insbesonde-
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re per Telefax, Tetefon- oder Vkteokonferenz oder elektronisch untert>reftete

Stimmabgabe) durchgeführte Beschlußfassungen sfnd zulässig. Die vorbe-
zeichnete Art der. Beschlußfassung Ist künftig unabhängig von der Anord-

nung einer solchen Voigehenswelse durch den Vorsitzenden des Aufsichts-

rates und dem Fehlen eines Wkierspruches zulässig. Die zwingenden ge-
setzBchen Vorschriften über die Beschlußfassung des Aufstehtsrates bleiben

htervon unberührt. Für Beschlußfassungen außerfiafb von Slteungan gfrt § 15

enteprechend.

16.2Der Aufsichterat tel beschlußfähig, wenn ade Mitglieder unter derzutetet be-

kanntgegebenen Anschrift elngetaden sind und alte Mitolieder an der Be-

schfußfassung teilnehmen. Ein Aufsichtsratsmttglied nimmt euch dann an der

Beschlußfaseung teil. wenn es steh der Stimme enthält. „

16.30en Vorettz führt der Vorsitzende des Aufeichtsrates oder Im Falle seiner

VerWnderung, dessen Stetivertreter. Der Vorettsende bastlnmt die Rerhen-

folge. In der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie

dte Art und Reihenfolge der Abstimmuns. Zu GegenstAnden der Tagesont-

nung, die nicht rechtiseKfe beltanntgegeben worden sind. kann nur BeschluB

gefasst werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. Abwesen-

den Mitgliedern ist «n einem solchem Fall Innerhalb einer vom Vorsitzenden

zu bestimmenden ansemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Beschfuß-

fassung nachträgfich zu widersprechen.

l6.4Beschlusse des Aufslchtsrates werden mH elnfedier SUnwnmehrhelt der

abgegebenen Stimmen gefaßt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt

Dies g8t euch für Wahlen. Bei schriftlicher, fernmündlteher oder im Wege
sonstiger Tetekommunlkatlon erfolgender Stimmabgabe gelten diese Best.

immungen entsprechend.
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16.5Sollte eine Abstimmung Stimmengtefchhett ergeben, so findet eine neue

Aussprache nur statt, wenn die Mehrheit des Aufeichtsrates dies beschließt.

Anderenfalls muß unverzüglich neu abgestimmt werden. Be» dieser erneuten

Abstimmung Über denselben Gegenstand hat der Vonstoende des Aufsichls-

rats, wenn auch sie Stimmenfitetehheit ergibt, zwei Stimmen. Von dieser

Zweitstimme muß nicht Gebrauch gemacht werden.

16.6 Ist ein Aufsichtsratsmitglied an der Teilnahme an der Aufsicht$rstssitzung

persönlich gehindert, kann er eine schriftliche Stimmabgabe, auch durch ein

anderes Aufsichteratsmitslied, überreichen lassen.

16.7 Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsretsbeschfusses kann nur innerhalb eines

Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht wer-

den.

16.8 Ober die Beschlüsse und Sitzunßen (Verhandlungen und Beschlußfsssun-

gen) des Aufsichtsrates Ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Leiter der

Jeweiligen Sitzungen oder im Falle des § 16 Ziffer 16.3 vom Vorsitzenden

cfes Aufsichtsrates zu unterzeichnen ist. Außertialb von Sitzungen gefaßte

Beschlüsse werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrafs schriftlich bestätigt

und allen Aufeichtsratsmftgliedem zugeleitet.

§17
Ausschüsse

Oer Aufeichtsral ist befugt, aus seiner Mitte Ausschüsse zu bilden und deren

Aufgaben und Befugnisse in einer Geschäftsordnung festzusetzen. Ihnen können

Aufgaben und Entschetdunssbefugnisse zugewiesen werden, soweit dies geset2-

(ich zulässig »st,

§18
Schweigepflicht

18. 1 Über vertrauliche Angeben und Geschehnisse der Geseftschaft, namentlich

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt
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gegeben worden sind, haben die Aufslchtsratsmttßftedes- SfBtechwetgen zu
bewahren. Bei Sttcungen des Aufstchtewte anwesende Personen, üle nicht

AufetehteratemWtettor sind, sind zur Verechwteeenhsft zu veipfltehten.

i ate

genehmfgunflspfllchtlß bezeichnet und bei denen bei veretöndfger wfrt&chan-

licher Betochtungswelfie ntoht euszuschJfeßen Ist, daß die Interessen der
Gesellschaft Iwf Ihrer Offenberunfl beeintrSchtJß werden können. Gchelrnnfs

Im Sinne d» Ziffer 18. 1 tel Jede mft dem üntemehmerischon und bstriebll-

chen Geschehen In unmittelbarem oder mftteberem Zwammenheng st®-

hsnäe Tflleache. die nur einem beschriinkten Personenkrete bekannt fet, von

der bei veretfindlger wtrtschaftlicher Betrachtungswefce anzunehmen (st, das

Ihr» GehebnhaBuna wm UntomehmensWt8®r gewönstsWjnftd und an deren

Geheimhaltung Im (nteresee, des Untwnehmens ein Bedürthte nicht zu ver-

nelnenist.

Iß.SBeabsfchÜßi ein Aufsichtt^Btemftglied, (nformationen an Dritte wettencüge-
ben. so hat er dies dem AufBichtsrat zuvor unter Bekanntgabe der Pewonen,
en die die Infonnatton erfofpen cofl, mrtzuteften. Dem Aufefchtsrat Ist vor Wei-

teigabe der Informstionen GetSflenhe» zur Stellunßnahms w geben, ob die

WeHergebeder Infbnnaflonen mK den Ziffern 18.1 und 16.2 vwdnber ist. Die

§18

Vei^ötung des Aufekshtsrete

16. 1 Jedes Mitflfod des Aufeichtsrates eriiält eine engemessene VergDtung, die
durch Beschluß der Hauptvereammlung festgeleet wird. Der Vorsitzende er-

heit das Doppette, der BteltvertreterKfe Vorsitzende das 1%- fache der festge-

legten Vergütung, soweit die Hauptversammluna ntehte anderes beschließt,
Dte Vergüluns Ist fällig am ersten Werftteg (außer Semeteg) nach AMattf der

Hsuptvereammlung, die über die Entestune des Aufefditsrefe für das betref-
fende Geschäftsjahr entscheidet.



-20-

19.2 Aufsichtsratsmitglieder. die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Ge-

schäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der

Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit (pro rata temporis).

19. 3 Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgüedem die baren Auslagen. Die

Umsatzsteuer wird von der Geselfschaft erstattet, soweit die Mitglieder des

Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in

Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben.

19. 4 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft

von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden - Haft-

Pflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte einbezogen, so-

weit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

VI.

Die Hauptversammlung

S 20

Einberufung

20.1 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in Umkreis von

50 km oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt, es sei denn der

Aufsichtsrat oder der Vorstand bestimmten aus wichtigem Grund einen an-

deren Ort. Der Hauptversammiungsort ist in der Einladung zur Hauptver-

Sammlung anzugeben.

20. 2 Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Das auf Gesetz

beruhende Recht anderer Personen, die Hauptversammlung einzuberufen,

bleibt unberührt.
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20.3 Sind der Gesellschaft nicht sämtliche Aktionäre namentlich bekannt, erfolgt
die Einberufung der Hauptversammlung durch Bekanntmachung im elektro-

nfschen Bunde$anzefger mit den gesetzlteh erforderlichen Angaben rrnndes-

tens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor

der Versammlung anzumelden haben.

20.4 Beschlüsse können auch außerhalb einer ordnungsgemäß einberufenen

Hauptversammlung gefaßt werden, wenn alle Aktionäre anwesend oder ver-

treten und mit der Beschlußfassung einverstanden sind.

20.5 Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate ei-

nes jeden Geschäftsjahres abgehalten. Gegenstand der Tagesordnung der

Hauptversammlung sind. neben den gesetzlich vorgesehenen Fällen, ins-

besondere:

aj Vorlage des Jahresabschlusses und gegebenenfalls des Lageberichtes-

des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates;

b) Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzemlageberlchts des
Vorstandes sowie des Berichts des Aufsfchtsrats;

c) Verwendung des Bilanzgewinns;

d) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;

e) Wahl des Abschlußprüfers.

20.6 tm Übrigen können Hauptversammlungen so oft einberufen

werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich er-

scheint oder notwendig ist.

§20a

Virtuelle Hauptversammlung

Der Vorstand Ist ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen

der Gesellschaft, die bis einschließlich 15. Juni 2028 abgehalten

warden, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder Ihrer Bevollmäch-

tigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung
(§ 118a Abs. 1 Satz 1 AktG) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif-

ten abgehalten werden.
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Recht «ir reffnshme m <tor HauptvBfssmndun®

21. 12ur Teffnahme an der HeuptvereammJwe und zur AueQbung des Sttmm-

rechts sind nur dfejen^en Aktionäre berecMgt, <fie eich untar Vortag® eines

Nachwetses ihn» AkßenbeBttzes nach Meßgabe der nadifctgencfwi Qest-

immungen rofndestens sechs (6) Teffe vor der Hauphwsermntunß bei der

Geseflschafl oder eher in der ßniadung (»eacefchneten Stalte h Textform (n

cfeutechfir oder englischer Spreche snmetden. Der Tag dee Zugüngs tet nicht
mftatpechnen. In (fer Einberufung tonn etne kflfiBere In Tagen au bsmeseen-

de Frist wMgesehen wenten.

21.2Der Nachweis des AWientesBaw hat steh auf den ge^etzTich bestftnniten
Zwtpunld zu beafeften und muw €w Gosdtecheffl unter der In dar Bnberu-

fung bterfilr ml^iateSten Adresse mftidest9n$ sechs (6) Tflfie vor der Hsupi.
vercßmmluftß zugehw. Ein (n Textfonr» eretelfter Nachweis (iro Aküenbfeejt-

zes durch oas depotführsnde tnsütut reicht aus. Der Nachweis mws in deut-

scher oder e^lfscher Spreche verfesst eeln. Der Tag dös Zugangs Ist nfcht

mitzurechnen.

2t.3Der Vorstand is< ermächtlgl, die voBstäncfee oder tettawtee

übertregung der Hauptvereammlunfl zuzuteswn.

l- und Ton-

21.4Der Woretand ret eirmfichttßt, vorauseben, dess AMionäre en der Hauptver-

sanmrfunß such ohne AnwesenheB an deren Ort und ohne e?nen BevoU-

machttgten teilnehmen und sfimtffdie oder efnzelne Ihrer Rechte ganz Otter

teitwetee un Wege etefttrontecher KommunStatton ausöton können (Online-

Teilnehme}. Er kann das Verfahren der Onfine-Teilnahme Im Einzelnan re-
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21. 5 Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrates an der Hauptversammlung

darf im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn dem betreffenden

Mitglied des Aufsichtsrats die physische Präsenz am Ort der Hauptversamm-

lung aus beruflich bedingten oder persönlichen Gründen, aufgrund Aufent-

halts im Ausland oder einer unangemessenen Anreisedauer nicht oder nur mit

erheblichem Aufwand möglich wäre oder wenn d(e Hauptversammlung als vir-

tuelle Hauptversammlung ohne physische Prä$enz der Aktionäre oder ihrer

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.

822

Stimmrecht

22.1 Jede auf den Inhaber lautende Stückaktle gewährt (n der

Hauptversammlung eine Stimme.

22.2 Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Sofern die VoH-

macht nicht eher von § 135 AktG erfassten Person oder Institution erteilt wird,

bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevo«-

mächtlgung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Die Gesell-

schaft kann Vertreter für die wefsungsgebundene Ausübung des Stimmrechts

der Aktionäre benennen (Stimmrechtsvertreter), deren Bevollmächtigung eine

Einzelweisung zu Grunde liegen muss. Die Einzelheiten für die Erteftung der Voll-

macht werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung in den Ge-

sellschaftsblättern bekannt gemacht.

22.3 Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an

der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder Im Wege elektronischer

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Er kann das Verfahren der Briefwaht

im Einzelnen regeln.
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§23
Vorste tn der Haüptwniamnnlun®

23. 1 Den Vorsitz in der Hatptvereanimluns fllhrt der Vorsitzende des Aufsicht®.

rats und Im Falte scher Verhjnderur® der Stellvertreter des Aufelchtsratsvor-

sRzenden. Ist auch dieser verhindert, so bestimmt der AufelcMsratsv&rsfl.

zende ®(n andere? AufsichtsratemltgEied. welrfws den Vorste In der Haupt-
Versammlung führt.

23.2Wunte ein anderes AufelßhtsrBtemltgJied (m Falf der Verhinderung der Auf.

sfchtsratsvorsKzenden und ecinee Stellvertreters nicht benannt, so eröfihet

der an Lebensjahren älteste Aktionär die Heuptvereanwnturg und Ifißt von Ihr

einen Vonsltzenden als Vereammhingstener wfihten.

23.30er Vorsitzende oder der Vereammlungstef ter teffet dw Hauptver6ammlur»g.
& bestimmt die Reihenfolge, {n der dte Gegenstände der Taflesordnung be.

hande» werden, sowie die Föhn und Re'henfolfle der Abstimmungen. Das

Ergebnis der Abstfmmungen kann im Subtrakäonsverfshren durch Abzug der

Ja- oder Nein- Summen und der StimmenthaKufigen von dsn den Sämmbe-

rechttßten Insgesamt zustehenden Stimmen snnlttelt werden.

ßsechluSfesBunfl In der Hauptvcreammtunß

24. 1 Die Beschlüsse der Hauptvereanwnhjng worden, soweit nicht zwmgende

Vorschriften des Aktiengesetzes oder dfe Satzung etwas abwelehendes be-

sUmmen. mit einfacher Mehrheit der abgesebenon Stimmen gefe&t. Soweit

das AMiengesetz süßendem zur BescWuSfessung eine Mehrheit des bei der

Beschlusstessung vertretenen GrundkapBate vorschreibt, genügt, soweit ge-

setrilch zulässig ist, die einfache Mehrheit des vsrtretenen Kapitals.

24.21m Falle der Stimmengteichhefl gBt, aiisgenommen bei Wahlen, ein Antrag
ete abgelehnt
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24.3Sofern bei Wehten Im ersten WahlgenQ die einfache Stimmenmehrheit nicht

erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die

die höchsten SUmmenzahfen erhaften haben. Bei gteteher Sömmenzahf fw

zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

24.40(e Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrates tonn vor Ablauf der Amtszeit
von der Hauptversammlung m(t der Mehrheit der abgegebenen Stimmen

(einfache Stimmenmehrheit) w'derrufen werden, soweit es sich um von der
Hauph/ersammJung gewähtte Aufsichteratsmitslieder handelt.

VII.

Jahresabschluß, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinnes

If

§25
Geschäftsjahr, Jahresabcchluß, Lagebericht

25.1 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr der Gesell-
schaft beginnt mit der Bntragunfi der Akttongeseltechaft Im Handelsreoteter
und endet am 31.12.2006.

25.2 Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluß (Bi-

tanz nebst Gewinn- und Veriustrechnung sowfe Anhang) sowie gegebenen-

falls den Lagebericht für das vergangene Geschäftejshr aufcusteden. (m Pal.
te der Prüfüngepflichl erteflt der Aufsjchtsrat dem Abschlußprüfer, den die
Hauptversammlung gewählt hat, den PrüfungsaLrffrag; dasselbe Qllt bei frei.

williger Prilfur®. Dw Vorstand hat als dann den Jahresabschluß und gege-
benerrfalls den Laflebericht, nadi Aufstellung dem Abschlußprüfer zur Pro-

fung gemäß §§ 316 ff. HGB vorzulegen; bei Mutterunternehmen Im Sinne

des § 280 Abs. 1. 2 des Handelsgesetzbuchs, gilt der vorstehende Satz errf-
sprechend für den Konzemabsehluß (bestehend aus Konzernbilanz und
Konwm-Gpwinn- und Veriustrechnung, Konzernanhang, Kapita№lu6rBch-

nung und Eigenkapitalspiege)) oder denKonzemlagebericht. Der Prüfungsbe-
rieht nach § 321 HGB tel dem Aufslchteret vorzulesen: dem Vorstand Ist vor

Zuteituns Getegenhett zur SteUunenahme zu geben, Zugleich hat der Vor-

stand dem Aufstehferat den Vorechteg, den er der Hauptvereammlung für die
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Verwendung des Bilanzgewinnes machen will, mitzuteilen und gemäß den

gesetzlichen Bestimmungen vorzulegen.

25.3 Der Aufsfehtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht des Vorstandes

und den Vorechl&g über die Verwendung des Bilanzgewinnes zu prüfen, bei

Mutteruntemehmen im Sinne des § 280 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuches

auch den Konzemabschluß und den Konzemlagebericht und Ober das Er-

gebnis der Prüfung Im gesetzlichen Umfang schriftlich an die Hauptver-

Sammlung zu berichten und im Fall der gesetzlichen Pröfungspflfcht zu dem

Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlußprüfer

Stellung zu nehmen; bei Mutteruntemehmen h Sinne des § 290 Abs. 1. 2

Handelsgesetzbuchs findet die Vorgenannte entsprechende Anwendung auf

den Konzemebschluß. Der Aufsfchtsrat hat sein Bericht ipnerhalb eines Wo-

nats nach Zugang der Vortagen dem Vorstand zuzuleiten; bei Muttwunter-

nehmen fm Sinne des § 280 Abs. 1, 2 Handelsgesetzbuchs gilt das gleiche

hinsichtlich des Konzemabschlusses. Billipt der Aufsichtsrat nach Prüfung

den Jahresabschluß, so ist dieser festgestellt, sofern ntoht Vorstand und

Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der

Hauptvereammlung zu Obertassen. Haben Vorstand und Ayfstehtsrat be-

schlössen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung

zu überlassen, oder hat der Aufsichtsrel den Jahresabschluß, nicht gebiltiet.

so stettt die Hauptversammlung den Jahresabschluft fest. Hat der Aufsfchts-

rat einer Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuches)

den Konzemabschluß nicht gebitfigt, so entschajdet die Hauptversammlung

über die Bflligung.

25.4 Unverzüglich nach Eingang des Berichtes des Aufsfchtsretes hat der Vor-

stand die Hauptversammlung zur Entgegenahme des festgesteillen Jahres-

abschlusses und des Lageberichts eines vom Aufeichtsrat gebrlligten Einzel-

abschlusses nach § 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuches sowie zur Be-

schlußfassung über die Verwendung des Btlanzgewinns, bei einem Mutter-

unternehmen im Sinnes des § 290 Abs 1, 2 des Handelsgesetzbuches auch

zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzemabschusses

und des Konzemlageberichts, einzuberufen.
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25.50er Jahresabschluß, ein vom Aufslchtsrat gebillister EinzelabschluB& nach

§ 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuches, de- Lagebericht, der Bericht des

Aufstohtsrates und der Vorschlag des Vorstandes för d(e Veiwendung des

Bilanzgewinns sind von der Einberufung der Hauptversammlung en in den

Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen;
bei einem Mutterunternehmen Jm Sinne des § 290 Abs. 1. 2 Hsndelsgesete-

buchs gW das vorgenannte auch für den Konzemebschluß,. den Konzemla-

geberlcht und den Bericht des Aufstehterats hierüber.

25.6Hat die Hauptvereammlung den Jahresabschluß festzustelten octer hat sie

über die BlldgunQ des Konzemabschlusses zu entschefden, eo gelten für die

Einberufung der Hauptvereammlung zur Feslsiedung des Jahresabschtueses
oder zur Billlßung des Konzemabschtusses und für die Austegung der Voria-

gen die vorstehenden Ziffern 26.4 und 25.5 entsprechend.

§26

FeststelEung des Jahresabschlusses und Gtfvrinnverwcndung

26.1 Wenn die Hauptversammlung nicht anderes beschfießl, wird der BManzge-

winn an die Aktionäre entsprechend ihrer KapitaIbeteUiguns vertef». Bei der

Verteilung ist zu berücksichtigen, in welcher Höhe die Einlagen auf den an-

teitig auf die einzelne Stückektie entfaltenden Betrag des Grundkapitals ge-

(eistet worden sind

26.2 Steffi die HauptversammlunB de" Jahresabschluß fest, so Ist ein Vtertet des

Jahresüberechusses In eine andere Gewinnrücklage einzustötlen. Dabei sind

vorweg die Zuweisungen zur gesetzlichen Rücklage und Veriustvortrgge
abszuztehen.

26.3Die Hauptversammlung beschließt mit etnfacher Mehrheft der abgegebenen

Summen über die Verwendung des sich aus dem feetßestellten Jahresab-

schluß ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann weitere Teiteder Bflanzgew'nns

der Gewlnnrücklage zuführen oder auf neue Rechnung vortragen oder den

Bilanzgewinn unter die Aktionäre verteilen oder eine andere Form der G&-

wlnnverwendung beschließen.
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26.4 Vorstand und Aufeichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahres-

abschlusses die gesetzttoh zulässigen H&chstbetrSfle in andere Gewinnrück-

(agen einzusteiien, sofern die anderen Gewinnrüchlagen nach der Einstel-

(ung die Hälfte des Grundkapitals nicht übereteigen würden.

26.5 Die Hsuptversammfung kann mit einfacher Mehrheit beschließen, eine

Sachausschüftung (Sachdividende) viMZunehmen. Sachdhfldenden können

insbesondere Wertpapiere aus dem Anlagenvemnögen der Gesellschaft oder

eigene Aktien der Bte-Gate AG oder Anteile einer Tochtergesellschaft der

Bio-Gste AG oder Produkte der Bio-Gate AG oder Produkte von Tochte»ige-

seJtechaften sein.

VIII.

SchlußbostiminungBn

§27

Gröndungsaufiwand

Die Kosten der Satzung und Ihrer Durchführung einschließlich der Kosten der

noterielten Beuikundung des Gründungsprotokolies und einschiießlich alter Ne-

benkosten, insbesondere die Kosten der Grßndungsprüfung und des Aktien-

drucks sowie die Kosten der rechtdchen und steuerlichen Beratung, einschließ,-

lich der Anmeldung zum Handetsregfstor und der Eintragung Im Handelsreyster

trägt die GeseHschafl bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe von € 7. 000,00 <jn

Worten: Büro siebentausencf).


